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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.08.1993 

Geschäftszahl 

91/13/0150 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 88/14/0020 E 17. Jänner 1989 RS 3 

Stammrechtssatz 

Die Vortragstätigkeit eines Universitätsdozenten an einer Universität ist regelmäßig nach § 38 Abs 4 EStG 1972 
begünstigt, wenn sie für sich (gesondert) entlohnt wird. 


